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1 Aufgabenstellung 
Aufgabenstellung war eine Übersichtsbegehung Artenschutz zum Bebauungsplan „Gärtlesäcker, 1. 
Teiländerung“ im Bereich der Kindertagesstätte Gärtlesäcker (Ziegeleistraße 7 und 7/1) im Stadtteil 
Echterdingen. Zu betrachten war hierbei nur der südliche Containerstandort (Flurstück 7/1).  

Im Zuge der Übersichtsbegehung sollte geprüft werden, ob gegebenenfalls Verbotstatbestände nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) im Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind.  

Zur detaillierten Abgrenzung siehe Abbildung 1. 

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes  
Das Untersuchungsgebiet umfasst den Bereich des Flurstücks 7/1 im Stadtteil Echterdingen und nimmt eine 
Fläche von ca. 0,1 ha ein. Der Großteil der Fläche wird von Containern eingenommen, die von der 
angrenzenden Kindertagesstätte genutzt werden. Die schmalen Grünflächen sind mit jüngerem 
Baumbestand aus Blauglockenbäumen (Paulownia tomentosa) bestanden.  

Im Untersuchungsgebiet liegen keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten 
Biotope, Naturdenkmäler und Schutzgebiete.  

 

 
Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gärtlesäcker, 1.Teiländerung“ in Leinfelden-

Echterdingen (rot) 
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets, Flurstück 7/1 (blau)  
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Abb. 2: Container (Ziegeleistraße 7/1), Süd und Westfassade mit Baumbestand 
 

 

 
Abb. 3: Container (Ziegeleistraße 7/1), Ostfassade 
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Abb. 4: Links Container (Ziegeleistraße 7/1), rechts Hauptgebäude Kindertagesstätte (Ziegeleistraße 7) 
 

 

 
Abb. 5: Spielplatz Kindertagesstätte (Ziegeleistraße 7) 
 

 



Bebauungsplan „Gärtlesäcker, 1. Teiländerung“, hier: „Kindertagesstätte Flurstück 7/1“, 
Stadtteil Echterdingen Seite 4 

 

3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng geschützt sind. Nach § 7 
Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgeführt sind, 
bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 

c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. 

Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die besonders und streng 

geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen definiert. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

 

4 Methodik 
Die Übersichtsbegehung wurde am 22.06.2023 durchgeführt. Dabei erfolgte eine Erfassung potenzieller 
Habitate nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit der FFH-Richtlinie (Anhang IV) 
bzw. der Vogelschutzrichtlinie (Rote Liste Arten zzgl. Vorwarnlistenarten) geschützter Tierarten. 

 

 

5 Ergebnisse 
Der Baumbestand (Containerstandort Ziegeleistraße 7/1) weist keine potenziellen Quartierstätten für 
Fledermäuse bzw. die Haselmaus und holzbewohnende Käferarten auf. Brutstätten baumhöhlen-
bewohnender sowie baumfreibrütender Vogelarten sind ebenfalls nicht vorhanden. Die Container weisen 
ebenfalls keine potenziellen Brutstätten oder Quartiermöglichkeiten für Fledermausarten auf.   

Ein Vorkommen der Zauneidechse, des Großen Feuerfalters, des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
sowie des Nachtkerzenschwärmers im Untersuchungsgebiet sind aufgrund des Fehlens geeigneter 
Habitatstrukturen auszuschließen. 

Ein Vorkommen weiterer nach BNatSchG geschützter und artenschutzrechtlich relevanter Arten kann 
aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 
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6 Fazit  
Über die Übersichtsbegehung zum Artenschutz ist für das Untersuchungsgebiet, das Eintreten von 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen. Der Baumbestand sollte dennoch möglichst 
erhalten bleiben.   
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